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Norm

StadtErnG §9 Abs2

Rechtssatz

Würde man nur das Verp1ichtungsgeschäft der Genehmigungsp1icht unterwerfen, wäre das Ziel einer wirksamen

Kontrolle des Liegenschaftsverkehrs in Assanierungsgebieten kaum zu erreichen, weshalb der Wortwahl "Übertragung

des Eigentums" durchaus der Sinn einer möglichst umfassenden Genehmigungsp1icht unterstellt werden kann; ratio

und Systematik des Gesetzes erlauben es jedoch nicht, den genehmigungsp1ichtigen Vorgang bis hin zur

grundbücherlichen Durchführung des Rechtsgeschäftes zu erstrecken.
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